
BBK. Gemeinsam handeln. Sicher leben.

Zivile Verteidigung und Zivilschutz
Psychosoziales Krisenmanagement
(PsychKM ZS)
Strukturen



Konzeption Zivile Verteidigung Kabinettbeschluss August 2016
Umsetzung

Gesetzlicher Kernauftrag des BBK
ist der Zivilschutz als Teilmenge
der zivilen Verteidigung

(siehe BBK-Errichtungsgesetz und ZSKG)

§ 1 ZSKG (2009):

(1) Aufgabe des Zivilschutzes ist es, durch nichtmilitärische Maßnahmen die
Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, lebens- oder verteidigungswichtige
zivile Dienststellen, Betriebe, Einrichtungen und Anlagen sowie das Kulturgut vor
Kriegseinwirkungen zu schützen und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern.
Behördliche Maßnahmen ergänzen die Selbsthilfe der Bevölkerung.

2PG KZV Neu Stand: 04/2018





PSNV im Zivilschutz

So ist es heute 2024…
• Vorkriegszeit… Kriege fallen nicht vom Himmel!

• Politische Ausrichtung

• Spionage, Sabotage,

• Cyberangriffe, Desinformation

• Scharmützel



Was wir gerade erleben:



Auswirkungen

• Politische Diplomatie

• Finanzströme verändern sich

• Abhängigkeiten z.B. von Energie ändern sich

Diskussionen über :

• Kriegswirtschaft

• Wehrpflicht

• 9. BW Brigade in Litauen

• Zivilschutz in der Schule
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Strategische Vorausschau und Ableitungen für die Zukunft



NATO Bündnisfall:



Verteidigungsfall / Bündnisfall BRD §

Mit Verteidigungsfall wird der festgestellte rechtliche Status der Bundesrepublik Deutschland bezeichnet, wenn deren

Staatsgebiet mit „Waffengewalt“ von außen angegriffen wird oder ein solcher Angriff unmittelbar droht.

Art. 115a bis 115I des Grundgesetzes

Die Feststellung des Verteidigungsfalles obliegt dem Bundestag; der Bundesrat muss zustimmen. Der entsprechende Antrag

muss von der Bundesregierung gestellt werden.

• Im Verteidigungsfall geht die Befehls- und Kommandogewalt über die Bundeswehr vom Bundesminister der

Verteidigung auf den Bundeskanzler über.

• Die Bundesregierung kann im Verteidigungsfall die Bundespolizei im gesamten Bundesgebiet einsetzen und den

Landesregierungen und Landesbehörden Weisungen erteilen.

Mit dem Bündnisfall regelt Art. 5 Nordatlantikvertrag in Verbindung mit Art. 115a GG eine weitere

Einsatzmöglichkeit des Verteidigungsfalles der Bundesrepubik Deutschland.

• Nach Art. 24 GG kann sich der Bund zur Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit

einordnen und hierbei in die Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilligen, um eine friedliche und dauerhafte

Ordnung in Europa und zwischen den Völkern der Welt herbeizuführen und zu sichern.



Häfen

Flughäfen

Eisenbahnnetz Straßennetz Eisenbahn- und Straßentransportkapazität



NATO Übung: US DEFENDER EUROPE 2020



Zivile Unterstützung der Streitkräfte

20 LKW je Kolonne
KFZ-Abstand 50 - 100m + KFZ Längen

200 Kolonnen
+ 100 Kolonnen Groß- und Schwertransport

NRF
600 Kolonnen
+ 300 Kolonnen Groß- und Schwertransport

Länge einer Kolonne

ca. 1,5 km

ca. 300 km

ca. 900 km



= Betroffene verkehrskritische
Räume

VJTF
 200 GST (>40t)

(100 Kolonnen
mil/mil und mil/ziv)

 400 Klein-Kfz

(20 Kolonnen)

 3.500 LKW

(175 Kolonnen)

• > 8.000
Soldaten*innen

Flüchtlinge

Verwundete

Zivile Unterstützung der Streitkräfte



Was heißt das für die Blaulichtorganisationen?



Risiken, Herausforderungen

Wirtschaftskrise

Kriegswirtschaft

GroßhavarienFlüchtlingskrisen

Terrorismus &
Sonderlagen

Cyberattacken

Versorgungskrisen

Sicherheit Sabotage Spionage



Was heißt das für die PSNV?



Ausblick und Ableitungen für die Zukunft

Beispiele für Auswirkungen für die PSNV:

• Langanhaltender Krisenzustand

• Psychosoziale Belastungen steigen – Einsatzfähigkeit erhalten

• Größere Betreuungslagen durch Sabotage auf Infrastruktur

• PSNV im Krankenhaus

• Fachkräftemangel

Aus organisatorischer Sicht:

▪ Gewährleistung des Alltagsgeschäft

▪ Stärkung des eigenen Strukturen

▪ Planungen und Training für große Schadenslagen oder überörtliche Hilfeleistungen

▪ Kreative Lösungen planen
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Ausblick und Ableitungen für die Zukunft

In persönlicher Hinsicht:

Persönliches mentales Modell

Welche Befürchtungen verbinde ich damit?

Was sollte für den Fall vorbereitet und geregelt sein?

Auseinandersetzung mit den Themen… Teilnahme an entsprechenden Fortbildungen?

Was für eine Konsequenz ziehe ich persönlich aus all dem?
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BBK. Gemeinsam handeln. Sicher leben.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt

Mark Overhagen

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)

Referat Psychosoziales Krisenmanagement (PsychKM)

Hausanschrift:        Provinzialstr. 93, 53127 Bonn

Postanschrift:         Postfach 1867, 53008 Bonn

Tel.: +49 228 99 550-2407

Telefax:                    +49 228 99 550-2459

E-Mail: mark.overhagen@bbk.bund.de

Homepage: www.bbk.bund.de


